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Unterverband des Schweizerischen Sportkeglerverbandes (SSKV) 
Mitglied der Vereinigung Bernischer Sportverbände (VBSV) 

Und der Turn- und Sportheimgenossenschaft (TSGB) 

Reglement für die kantonalen Einzelmeisterschaften BSKV 
 

I    Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 
Die Kantonalen Einzelmeisterschaften werden unter dem Patronat der Sportkommission BSKV 
durchgeführt. 
 
Art. 2 
Für die Überwachung des Sportbetriebes sind die Sportkommission, sowie die durchführenden 
Organisatoren verantwortlich. 
 
Art. 3 
Die Statuten und die Sportordnung des BSKV sind ein integrierter Bestandteil dieses Reglements. 
 
II   Teilnahmebedingungen 
 
Art. 4 
Startberechtigt sind alle Hauptmitglieder und Doppelmitglieder des BSKV. 
 
Art. 5 
Die Teilnahme ist fakultativ. 
 
III  Kategorien 
 
Art. 6 (Änderung gemäss HV Beschluss 2011) 

Es wird in allen SSKV – Kategorien gestartet. 
 
IV  Austragung 
 
Art. 7 (Änderung gemäss HV Beschluss2007) 
Es werden im Maximum 16 Meisterschaften gewertet. Pro Region werden nach Möglichkeit je  
4 Meisterschaften zugeteilt.  
 
Art. 8 
Die Sportkommission bestimmt die Einteilung und Vergebung der Meisterschaften. 
 
V   Wurfprogramm 
 
Art. 9 
Das Wurfprogramm richtet sich nach dem SSKV Reglement Art. 11. Für die Altersklasse sind 60 warf ins 
Volle bestimmt. 
 
Art. 10 (entfällt gemäss HV Beschluss 2007) 

 
Art. 11 
100 und 80 Wurfprogramme können auch über vier Bahnen gespielt werden. Die Sportkommission 
bestimmt dies mit den durchführenden Organen und gibt es im Sportkalender bekannt. 
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VI  Bewertung 
 
Art. 12 
Zur Erstellung der Rangliste werden in jeder Kategorie Rangpunkte abgegeben. 
 

Art. 13 
In jeder Kategorie werden so viele Rangpunkte vergeben wie Teilnehmer/innen sind. Jeder Teilnehmer 
hat zwei Streichresultate zugute. 
 

Art. 14 (Änderung gemäss HV Beschluss 2007) 
Die Punktezuteilung erfolgt nur an BSKV - Haupt- und Doppelmitglieder/innen. 
Bei Holzgleichheit von zwei oder mehreren Teilnehmer/innen an einer Meisterschaft in der gleichen 
Kategorie, erhalten alle die gleichen Rangpunkte. 
 

Beispiel   1. Rang     1 Rangpunkt 
                2. Rang     2 Rangpunkte 
                3. Rang     3 Rangpunkte   usw. 
Nicht Teilnahme entspricht Anzahl Kegler/innen in der Kategorie plus 1.  
 

Art. 15 (Änderung gemäss HV Beschluss 2001) 
Bei Punktgleichheit in der Jahresrangliste wird über die Rangzuteilung mit dem nachstehenden Modus 
entschieden.  Die Auswertung erfolgt in der Reihenfolge der zwei aufgeführten  Regelungen. Die 
Rangzuteilung ist ermittelt, sobald in einer Regelung zwischen den gewerteten Kandidaten eine 
Ungleichheit besteht. 
 
1.  Anzahl der oben erwähnten Meisterschaften, an denen teilgenommen wurde. 
 

2. Bessere Rangierung aus oben erwähnten Meisterschaften. 
 

Der bessere Rang wird dem/der Kandidat/in zugesprochen, welcher in Regelung 1 mehr Meister- 
schaften mehr aufweist, bei der Regelung 2 werden die besseren Ränge gewertet. 
 

VII  Titel und Auszeichnungen 
 
Art. 17 (Änderung gemäss HV Beschluss 2007) 
In jeder Kategorie wird der Titel „Kantonalmeister“ in Kat….“ vergeben.  
 

Art. 18 
Die Auszeichnungen werden mit Medaillen nach Olympischer Art abgegeben. 
           1. Rang  Gold        2. Rang  Silber         3. Rang  Bronce 

Die Sportkommission BSKV Bestimmt die Auszeichnungen. 
 
VIII  Absenden 
 

Art. 19  
Die Siegerehrung findet am Kantonalen Absenden statt. 
 

IX   Verschiedenes 
 

Art. 20 
Dieses Reglement bildet einen integrierenden Bestandteil der Sportordnung BSKV. 
 

Art. 21 
An der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 16. März 1999 wurde dieses Reglement 
angenommen und tritt auf den 1. Dezember 1999 in Kraft. 
 
Bern, 27. März 1999 
 
Der Präsident:                                                  Der Sportpräsident: 
 
Sig.  M.  Giger                                                   Sig  W.  Schärz 


